


































VIII. Kapitel: SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 43 Schlussbestimmungen 
1. Alle Einladungen und andere Mitteilungen können rechtsverbindlich per 

E-Mail verschickt werden sofern das Mitglied seine E-Mail-Adresse kom 
muniziert hat (vgl. Art. 1 O Abs. 4.) 

2. Diese Statuten wurden an der Generalversammlung vom 9. August 2012 
genehmigt. Sie ersetzen alle bisherigen Statuten. Sie treten mit Geneh 
migung durch den Zentralvorstand des SFV in Kraft. 

3. Der Beitritt zum Verein schliesst die Annahme der Statuten ohne Vorbe 
halt ein. 

4616 Kappel, 9. August 2012 
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